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Sachverhalt und Antr&ge 

Die europ&ische Patentanmeldung Nr. 85 112 294.5 

(VerOffentlichungsnuimner 0 176 105) wurde durch eine 

Entscheidung der Prufungsabteilung zuruckgewieseri. 

Die ZurUckweisung wurde damit begrUndet, dag der 

Gegenstand des am 7. August 1989 eingereichten 

Anspruchs 1 mit dem Wortlaut: 

U].  Verfahren zum Betrieb eines Kernreaktors, der für 

eine vorgegebene maximale Nutzleistung (Nennleistung) im 

normalen Betrieb ausgelegt ist und ein Notkuhlsystem mit 

vorgegebener Kuhlleistung zur AbfUhrung der Nachzerfalls-

wàrme hat, wobei die Nachzerfal1swrme-Kuh11eistung em 

vorgegebener Bruchteil der maximal zulassigen Nutz-

leistung ist, dadurch g.k.nnz.ichn.t, dag der Kernreaktor 

mit einer soichen Nutzleistung betrieben wird, dais der 

besagte Bruchteil uxn mindestens 1 % kleiner ist als der 

durch die DIN-Norm 25463 (Juli 1982) bzw. die 

entsprechenden anderen nationalen Sicherheitsbestirnmungen 

festgelegte Wert," 

als Unterscheidungsmerkmal gegenUber dent Stand der 

Technik nur die Aussage enthalte, eine bestimmte 

bestehende Sicherheitsvorschrift zu unterschreiten. 

Sicherheitsvorschriften und ihre Anderungen stellten 

keine techriischen Ma&iahinen dar, weshalb im Anspruch 1 

keine Erfindung mm Sinne von Artikel 52 (1) und 56 EPU 

gesehen werden konne. Der Gegenstand des am 

7. August 1989 eingereichten unabhangigen Anspruchs 6 mit 

dent Wortlaut: 

u6. Kernreaktor zur DurchfUhrung des Verfahrens nach 

Anspruch 1, mit einem Regelsystem, das die mm 

Dauerbetrieb maximal zulassige abgegebene Nutzleistung 

bestimmt, und mit einem entsprechenden Notkühlsystem, 
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dadurch gekennzeiclmet, dais das Regelsystem so ausgelegt 

ist, dag im normalen Betrieb die maximal zulàssige 

Nutzleistung urn mindestens 1 % gr61er ist als der Wert, 

der sich bei Zugrundelegung der Kuhlleistung des 

NotkUhlsystems nach der DIN-Norm 25463 (Juli 1982) bzw. 

den entsprechenden anderen nationalen Sicherheits-

bestirnmungen ergibt," 

sei nicht durch technische Merkrnale definiert, wie es 

nach Regel 29 (1) EPU erforderlich sei. DarQber hinaus 

unterscheide sich eine Kernreaktoranlage bei genderter 

Betriebsweise in keiner Weise von einer bekannten Anlage, 

so dag der Gegenstand des Anspruchs 6 auch nicht neu sei. 

Die am 7. August 1989 eingereichten AnsprQche 2 bis 5 und 

7 bis 10 hangen von Anspruch 1 bzw. 6 ab. 

III. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin 

Beschwerde eingelegt und dabei im wesentlichen 

vorgetragen, daf> im Hinblick auf die Entscheidung 

T 26/86, AB1. EPA 1988, 19, Anspruch 1 als Betriebs-

verfahren eines Kernreaktors ein technisches Verfahren. 

darstelle und Anspruch 6 aufgrund der vom Stand der 

Technik abweichenden Vollastbegrenzung ein neues 

Regelsystem habe oder aufgrund der zu installierenden 

kleineren NotkUhlleistung neu und durch technische 

Merkinale definiert sei. Die Beschwerdeführerin hielt die 

zurQckgewiesene Fassung ihrer AnsprUche als Hauptantrag 

aufrecht und reichte mit der BeschwerdebegrUndung am 

13. Februar 1991 einen neuen Satz von AnsprUchen als 

ersten Hilfsantrag (la, ib) em. 

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 hat in seinem 

Gattungsbegriff einen mit Anspruch 1 des Hauptantrags 

identischen Wortlaut. Sein kennzeichnender Teil lautet 

für den benannten Vertragsstaat DE: 

DT028591.D 	 .1... 
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Mdadurch gekennzeichnet, dag der Kernreaktor mit einer 

soichen Nutzleistung betrieben wird, daE der besagte 

Bruchteil urn mindestens 1 % kleiner ist als der durch die 

DIN-Norm 25463 (Juli 1982) festgelegte Wert" (a) 

und für die benannten Vertragsstaaten BE, CH, FR, GB, LI, 

NL, SE: 

"dadurch gekennzeichnet, dag der Kernreaktor mit einer 

soichen Nutzleistung betrieben wird, dais der besagte 

Bruchteil urn rnindestens 1 % kleiner ist als der durch die 

nationalen sicherheitsbestimmungen festgelegte Wert." (b) 

Anspruch 6 des Hilfsantrags 1 hat einen mit Anspruch 6 

des Hauptantrags im wesentlichen identischen Wortlaut. 

Sein kennzeichnender Teil lautet für den benannten 

Vertragsstaat DE: 

"dadurch gekennzeichriet, dag das Regelsystem so ausgelegt 

ist, dag im normalen Betrieb die maximal zulassige 

Nutzleistung (Nennleistung) urn mindestens 1 % groier ist 

als der Wert, der sich bei Zugrundelegung der KUhi-

leistung des Notkuhlsystems nach der DIN-Norm 25463 

(Juli 1982) ergibt." (a) 

und für die benannten Vertragsstaaten BE, CH, FR, GB, LI, 

NL, SE: 

"dadurch gekennzeichnet, dag das Regelsystem so ausgelegt 

ist, dag im norinalen Betrieb die maximal zulàssige 

Nutzleistung (Nennleistung) urn rnindestens 1 % grOier ist 

als der Wert, der sich bei Zugrundelegung der KUhl-

leistung des Notkühlsystems nach den nationalen 

Sicherheitsbestirnmungen ergibt." (b) 

DT028591.D 
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Die AhsprQche 2 bis 5 und 7 bis 10 des Hilfsantrags la und 

lb hngen vom jeweiligen Anspruch 1 bzw. 6 ab. 

In einem Bescheid gemE Art. 110 (2) EPT) iegte die Kammer 

unter anderem dar, da1, ihrer voriàufigen Auffassung nach 

die in alien unabhangigen Anspruchen des Haupt- und 

ersten Hiifsantrags enthaltene Bemessungsregei mOgiicher-

weise als das Ergebnis einer norrnalen und foigerichtigen 

Entwickiung des aligemein bekannten Standes der Technik 

angesehen werde mUsse und damit keine erfinderische 

Tatigkeit begrUnden kOnne. In Erwiderung darauf reichte 

die BeschwerdefUhrerin am 5. August 1992 einen zweiten 

Nilfsantrag em, dessen einziger Patentanspruch foigenden 

Wortlaut hat: 

"Kernreaktor mit einem Regeisystem, das die im Dauer-

betrieb maximal zulassige Nutzleistung (Nennleistung) 

bestirnmt, und mit einem NotkUhlsystem, das eine bestirnmte 

Notkuhlleistung zur Abfuhrung der Nachzerfailswárme hat, 

weiche durch die Energiebeitráge der Nukiide im 

Nukiideninventar des Reaktors beim Abschalten bestirnmt 

1st, dadurch gekennzeichxiet, dag das Verhältnis von 

Notkuhlleistung zu Nennieistung dem foigenden Satz von 

Nukliddaten entspricht . ..... (Es folgt eine 18 DIN A4 

Seiten umfassende Tabelle mit Nukliddaten nebst 

Erlauterung der darin verwendeten Symbole (gemag der 

ursprUnglich eingereichten Fig. 8))." 

Auf eine Mitteilung der Kamrner. gem Art. 11 (2) VOBK, in 

der gegen Hilfsantrag II Bedenken gemag Art. 123 (2) EPU 

dahingehend mitgeteilt wurden, dag den ursprUnglichen 

Anrneldungsunterlagen nicht zu entnehmen sei, daZ und wie 

aus den - zwar eine Berechnung der theoretischen 

Nachzerfallswrme errnOglichenden - Nukliddaten eine 

Relation zu der noch von weiteren technischen Faktoren 
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abMngigen Notkühl- und Nennleistung hersteilbar sei, 

reichte die BeschwerdefUhrerin am 26. Mai 1993 einen 

dzittsn Hilfuntrag mit den nachfolgenden zwei 

Patentanspruchen em: 

fl. Verfahren zur Notkuhlung eines Kernreaktors, 

insbesondere eines Leichtwasserreaktors, daduxch 

g.k.nnzeichn.t, dag mit einer Notkuhlleistung gearbeitet 

wird, die urn mindestens 1 % kleiner ist als der durch die 

DIN-Norm 25463 (Juli 1982) festgelegte Wert. 

2. Verfahren zur Notkuhlung eines Kernreaktors, 

insbesondere eines Leichtwasserreaktors, daduzch 

g.k.nnzeiahn.t, dais mit einer Notkuhlleistung gearbeitet 

wird, die urn mindestens 1 % kleiner ist als der durch den 

?merican National Standard for Decay Heat Power in Light 

Water Reactors I/ANS-5.1-1979 festgelegte Wert." 

Am 15. Juni 1993 f and eine mundliche Verhandlung statt, 

in der die BeschwerdefUhrerin alle ihre Antrge aufrecht-

erhielt, d. h. beantragte, die Zuruckweisungsentscheidung 

aufzuheben und ein Patent auf Grund folgender Unterlagen 

zu erteilen: 

Hauptantrag, eingegangen am 7. August 1989 (vgl. 

Pkt. II), Hilfsantràge la und b) eingegangen am 

13. Februar 1991 (vgl. Pkt. III), Hilfsantrag 2, 

eingegangen am 5. August 1992 (vgl. Pkt. IV), 

Hilfsantrag 3, eingegangen am 26. Mai 1993 (vgl. Pkt. V). 

Auf den Hinweis der Kammer hin, dag aufgrund analoger 

Bemessungsregeln die vorstehend gemA9 Pkt. IV geau1erten 

Bedenken im Hinblick auf eine dem Haupt- und den Hilf s-

antrgen la und b zugrundeliegende erfinderische 

Tatigkeit (Art. 56 EPU) auch für Hilfsantrag 3 relevant 

sind, machte die BeschwerdefUhrerin zur StUtzung einer 

den unabhangigen Anspruchen ihres Hauptantrags und ihrer 

DT028591.D .. . 1... 
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Hilfsantrage la, lb und 3 zugrundeliegenden 

erfinderischen Tatigkeit (Art. 56 EPU) im wesentlichen 

folgende Argumente geltend: 

Die konventionelle Notkuhlleistung von Kernreaktoren 

hãtte aufgrund bisher nur unvollstndig und ungenau 

bekannter Werte der Nachzerfa1lswrme (vgl. hierzu 

die in der mundlichen Verhandlung als Beispiel 

Uberreichte Burst-Funktion) aus SicherheitsgrQnden 

Uberdimensioniert werden rnQssen. 

Niemand, insbesondere kein Reaktorbetreiber, sei 

bisher auf die Idee gekornrnen, zuverlassige Daten für 

die Nachzerfallswrrne durch theoretische Uberlegungen 

- insbesondere durch eine genauere Berechnung des - 

Zerfalls der beteiligten Nuklide - zu gewinnen. Da 

die Erfindung damit einen neuen Weg gehe, kOnne sie 

nicht als naheliegend angesehen werden. 

Die Zuverlassigkeit der in der Beschreibung, Fig. 8 

of fenbarten Nukliddaten sei anhand einer Uberein-

stimmung von theoretischen Halbwertszeiten, die mit 

denselben theoretischen Grundlagen berechnet worden 

sind, mit ihren genau bekannten experimentellen 

Werten Uberprüft worden. Die Erkenntnisse der 

Erfindung wUrden .eine technische Lehre schaf ten, die 

zu neuen Betriebsdaten für Kernreaktoren mit hohen 

volkswirtschaftlichen Nutzen fUhre und die daher 

einen enorinen technischen Fortschritt darstelle. Dies 

ginge auch aus den im Verfahren vor der PrQfungsab-

teilung eingereichten Schreiben der 

Firmen Mitsubishi, Kraftwerk Union und der 

Schweizerischen Gesellschaft für Kernfachleute 

hervor. 

DT028591.D 	 . . .1... 
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d) Die Erfindung durfe nicht als naheliegender Trend zur 

Verkleinerung des bisherigen Sicherheitsabstandes 

degradiert werden, der die bisher bestehenden 

Ungenauigkeiten kompensiert, da nicht vorhersehbar 

gewesen ware, ob zuverlassigere Nukliddaten zu 

hOheren, niedrigeren oder den gleichen Nachzerfalls-

wárrnen fuhren wQrden. 

VIII. Dern Einwand der Karrner, dag der Gegenstand des Anspruchs 

des Hilfsantrags 2 nicht in den ursprunglichen 

Anrneldungsunterlagen of fenbart sei (Art. 123 (2) EN)) 

widersprach die Beschwerdeführerin wie folgt: 

Es sei einern Facbrnann ohne weiteres gelaufig, weiche 

festgelegten Grundsatze und etablierten Sicherheits-

faktoren anzuwenden sind, urn aus der Nachzerfalls-

wàrrne des spaltbaren Materials die NotkUhlleistung 

eines Kernreaktors zu bestimmen. Eine Of fenbarung 

dieser Grundsàtze und Sicherheitsfaktoren wUrde die 

Anrneldungsunterlagen unnotig aufblahen, schon der 

Anhang gemag den ursprunglichen Beschreibungs-

seiten 10 bis 13, der die Berechnung der Nach-

zerfallswarrne aus den Nukliddaten der Tabelle der 

Fig. 8 skizziert, sei Uberfiussig. 

Die besonderen konstruktiven Daten und geornetrischen 

Faktoren spezifischer Reaktoren wUrden bei der 

Berechnurig der NotkUhlleistung keine Rolle spielen. 

Uberdies sei in der urspringlichen Beschreibung, 

Seite 2, Zeilen 9 bis 15, of fenbart, dag die 

Notkuhlleistung nach der DIN-Norm 25463 (Juli 1982) 

zu berechnen sei. 

IX. 	Am SchluE der mundlichen Verhandlung wurde die 

Entscheidung verkUndet, dais die Beschwerde zurUckgewiesen 

wird. 

DT028591.D .. . 1... 
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Ent scheidungsgrunde 

	

1. 	Neuheit - Hauptantrag, Hilfsantrage la, lb und 3 

	

1.1 	Die Gattungsbegriffe der unabhangigen AnsprUche des 

Hauptantrags und der Hi1fsantrge la, lb und 2 betreffen 

Kernreaktoren mit einem Regelsystern für ihre Nutz-

leistung und einem Notkühlsystem für die nach ihrer 

Abschaltung notwendige Abführung der Nachzerfallswãrme 

bzw. ihre Betriebs- oder NotkUhlungsverfahren, wie sie 

durch einen ailgernein bekannten Stand der Technik 

vorgegeben sind. Die kennzeichnende Teile dieser 

Anspruche enthalten eine Bemessungsregel für die 

Nutzleistung, für die Nachzerfallswärme-Kuhlleistung, für 

deren Wert als Bruchteil der Nutzleistung oder für die 

NotkUhlleistung. Ihr wesentlicher technischer Inhalt 

besteht darin, gegenüber den zurn Prioritatspunkt als 

verbindlich angesehenen Sicherheitsnorrnen die Nutz-

leistung urn mindestens 1 % zu erhOhen oder die Kühl-

leistung urn mindestens 1 % zu verkleinern. Diese zwei 

Alternativen fui!en auf einer theoretischen Revision der,  

Nachzerfallswàrrne. Ihre sachliche Analogie erlaubt es, = 

Neuheit und erfinderische Thtigkeit der unabhngigen 

AnsprUche des Hauptantrages und derjenigen der 

Hilfsantràge la, lb und 3 gemeinsam abzuhandeln. 

	

1.2 	Die Lehre, von konventionellen Betriebsparametern eines 

Kernreaktors abzuweichen, bedingt automatisch die Neuheit 

der VerfahrensansprQche der vorstehend genannten Antrage. 

Die Neuheit ihrer vorrichtungsansprUche ist aufgrund der 

resultierenden, vom Stand der Techriik abweichenden 

Dimensionierung des Nutzleistungs-Sollwerts eines 

Kernreaktor-Regelsystems in bezug auf die installierte 

NotkQhlleistung anzuerkennen. 

DT028591.D .. . 1... 
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2. 	Erfinderische Tatigkeit - Hauptantrag, 

Hilfsantr.ge la, lb und 3 

	

2.1 	Die Uberprufung der Patentarispruchen zugrundeliegenden 

Tatigkeit zielt im wesentlichen auf die Beantwortung der 

Frage, ob auf dem Weg vom Stand der Technik zu den 

Merkmalen unabhangiger AnsprUche mehr als die 

Arbeitsroutine eines Facbinanns erforderlich ist oder 

nicht. Dabei werden gemag der standigen Rechtspraxis des 

EPA die technischen Ziele, die durch die den Unter -

scheidungsmerkxnalen des Anspruchs gegenuber dein Stand der 

Technik inhàrénten Wirkungen erreicht werden, als 

sogenannte objektive Aufgabe und die Unterscheidungs- 

rnerkmale seibst ais ihre Losung verstanden. Sofern 

Aufgabe und LOsung im Rabmen einer technologischen 

Weiterentwicklung liegen, die aus einem logischen Einsatz 

von Fahigkeiten folgt, die von einem Praktiker dieses 

Gebietes der Lebenserfahrung nach zu erwarten sind, 

sch1ieJt Artikel 56 EPA die Patentfahigkeit des 

betreffenden Anspruchs aus. 

	

2.2 	Ausgehend von einem ailgemein bekannten Stand der 

Technik, wie er oben in Punkt 1.1 dargelegt ist, liegt 

alien unabhangigen AnsprUchen der vorstehend genannten 

Antràge objektiv die Aufgabe zugrunde, die Ausbeute eines 

Kernreaktors an Nutzenergie in bezug auf den technischen 

Aufwand für seine Notkuhlung zu verbessern. Wenn die bei 

der Notkuhiung abzufuhrende Nachzerfaliswàrme - wie die 

Beschwerdeführerin in der Beschreibungseinleitung 

einràuint - in der Praxis nur ungenau bekannt ist, wird 

nach Auffassung der Kaznmer ein Facbinann ohne weiteres 

Uberprüf en, ob eine weitere Rationalisierung unter 

BerUcksichtigung der Reaktorsicherheit mOglich ist. Daher 

vermag die Formulierung der Aufgabe nicht zur 

erfinderischen Qualitàt der LOsung beizutragen. 
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2.3 	Das technische Prinzip der beanspruchten Losung besteht 

darin, die abgefuhrte Nutzleistung des Kernreaktors ohne 

Anderung seines Notkühlsystems zu erhOhen oder bei 

Konstanthaltung der Nutzleistung das Notkühlsystem 

kleiner auszulegen. Derartige Erhohungen und 

Erniedrigungen sind rein logische Folgen der 

Rationalisierungsaufgabe und ergeben sich für den 

Fachrnann automatisch. Es bleibt somit zu untersuchen, ob 

die beanspruchte LOsung in quantitativer Hinsicht - d. h. 

die ErhOhung der Nutz].eistung bzw. die Erniedrigung der 

Kuhlleistung urn mindestens 1 % gegenuber den am 

Prioritátstag als verbindlich angesehenen Sicherheits-

normen - als erfinderisch anzusehen ist: 

	

2.4 	Wie auch die Beschwerdeführerin vorstehend in Punkt VI-a) 

einräuxnt, wird in Betriebsparameter eines Kernreaktors, 

die aufgrund von unvo11stndig und ungenau bekannten 

Einf1uigr61en zu dimensionieren sind, ein Sicherheits- 

faktor eingebaut, der die Einf1uffgr6fen mit hOheren 

Werten berucksichtigt als der aligemeinen Erwartung 

entspricht. Wenn auch die Korrekturrichtung der 

Nachzerfallswärme aufgrund zuverlássigerer Nukliddaten 

nicht vorhersehbar ist - wie die EeschwerdefQhrerin in 

Punkt VI-d) geltend macht -, so hàtte es den Fachrnann 

nach Auffassung der Kammer allenfalls Qberrascht, wenn 

die genaueren Nukliddaten konstante oder gargrOffere 

Werte der Nachzerfa11swrme ergeben hatten. Ihre 

Verkleinerung 1ft der Sicherheitspuffer erwarten. Die 

von der BeschwerdefUhrerin whrend der mQndlichen 

Verhandlung vorgelegten experimentellen Werte der Burst-

Funktion zeigen, dais selbst in einer Versuchsanordnung 

auerha1b eines Kernreaktors die zu einem bestirnmten 

Zeitpunkt auftretende Nachzerfallswärme spaitbaren 

Materials von einern Experimentator unter Laborbedingungen 

nur mit einer Genauigkeit von ± 10 % meJbar ist. Auch in 

Relation zur Dimensionierung eines Sicherheitspuffers, 

der die katastrophalen Folgen von Kernreaktorunfllen 

DT028591.D 	 . .1... 
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auffangen muf, wird der untere Verbesserungswert von 1 % 

nach Auffassung der Kanner den Facbinann daher keinesfalls 

uberraschen. In diesein Zusainmenhang ist festzustellen, 

dais die beanspruchte quantitative Lehre 'mindestens 1 %" 

den Fachmann nicht von seiner Verpflichtung enthebt zu 

Uberdenken, weicher Rationalisierungsrahxnen - d. h. 

weiche maximale Herabsetzung der NotkUhlleistung - 

ausgehend von den theoretisch revidierten Werten der 

Nachzerfallswárme im Hinblick auf die Reaktorsicherheit 

vertretbar ist. 

2.5 	Entsprechend der auch der Entscheidung T 37/82, AB1. EPA 

1984, 71, entnebxnbaren stàndigen Rechtspraxis des EPA 

sind bei der Beurteilung der erfinderischen Ttigkeit nur 

Anspruchsmerkmale zu berucksichtigen, die kausal zur 

Losung der Aufgabe beitragen. Somit stelit die Beschwer -

defuhrerin selbst in threr Eingabe vom 3. August 1992, 

Seite 2 zurecht fest, daE die wissenschaftlichen 

Erkenntnisse,' die aus dern theoretischen Kernmodell eines 

der Miterfinder gewonnen wurden, nicht Gegenstand der 

vorliegenden Anineldung sind sondern die beanspruchte 

Lehre zum technischen Handein. Die Nukliddaten der 

Tabelle der Fig. 8 der Beschreibung oder die hiermit 

berechenbaren Nachzerfallswárrnen sind also nicht 

rnaterieller Bestandteil der beanspruchten Lehre zurn 

technischen Handein und haben schon deshalb bei der 

Beurteilung einer ihr zugrundeliegenden erfinderischen 

Tãtigkeit aufer Betracht zu bleiben. In dem von der 

Beschwerdefuhrerin in Punkt VI-b) geltend gernachten 

Hneuen Weg" über die neuen zuverlàssigeren Nukliddaten 

ist allenfalls die sachliche Rechtfertigung der 

technischen Lehre zu sehen, die ihre AusfUhrbarkeit 

begrundet, d. h. gewahrleistet, dag eine urn 1 % kleinere 

Notkuhlung keinen Schaden anrichtet. 
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2.6 	Als ein aus einem nicht of fenbarten theoretischen 

Kernxnodell in nicht offenbarter Weise berechnetes System 

von Naturkonstanten bleiben die Nukliddaten der Tabelle 

der Fig. 8 Bestandteil einer wissenschaftlichen Theorie, 

die gem&Z Art. 52 (2) a) EPU als nicht patentfahig 

erachtet wird. Die wissenschaftliche Leistung, die zu den 

Daten der Fig. 8 gefUhrt hat, liegt also auf einem vom 

Europàischen PatentUbereinkornrnen als nicht patentfahig 

erklarten Gebiet. In ihrer Entscheidung T 38/86, AB1. EPA 

1990, 384, insbesondere Pkt. 13, hat die Beschwerde-

kaminer 3.5.1 einen zur Erfindung fUhrenden Schritt, der - 

als Verfahren für eine gedankliche Tatigkeit - auf einem 

nicht patentfähigen Gebiet (vgl. Art. 52 (2) c)) liegt, 

bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit aufer 

Betracht gelassen. Wie schon der Qbliche Beurteilungs-

modus des Art. 56 EN) anhand der technischen Aufgabe und 

ihrer LOsungsmittel erkennen 11t, betrif ft das 

"Erfinderische" dieses Patentierbarkeitskriteriuins seinem 

Wesen nach nicht die Bereicherung naturwissenschaftlicher 

Erkenntnisse sondern die Schaffung von Arbeitsmitteln. 

Daher halt es die entscheidende Kainmer für gerecht-

fertigt, in Analogie zu der Entscheidung T 38/86 folgende 

Rechtsauffassung zu vertreten: Isteine auf einer 	- 

wissenschaftlichen Erkenntnis beruhende technische Lehre 

für den technischen Fachrnann naheliegend, sobald die 

wissenschaftliche Erkenntnis gewonnen worden ist, und 

liegt somit kein erfinderischer Beitrag auf einem nicht 

nach Art. 52 (2) a) EPU ausgeschlossenen Gebiet vor, so 

weist diese technische Lehre eine erfinderische Tatigkeit 

un Sinne des Art. 56 EN) nicht auf. Dem Vorbringen der 

BeschwerdefQhrerin gemag Pkt. VI-c) kann daher nicht 

gefolgt werden. 

	

2.7 	Der von der BeschwerdefUhrerin gemaE Pkt. VI-c) ferner 

geltend gemachte technische Fortschritt ist kein 

Patenterteilungserfordernis des Europaischen Patent-

übereinkomrnens und gemag standiger Rechtspraxis des EPA 
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kein Ersatz für den Nachweis der erfinderischen 

Tãtigkeit; vgl. auch T 164/83, AB1. EPA 1987, 153, 

Pkt. 8. 

Aus den vorstehend in Pkt. 2.1 bis 2.7 angegebenen 

Gründen beruhen die Gegenstande der unabhàngigen 

AnsprUche 1 und 6 des Hauptantrags und der Hilf s-

antrage la und lb sowie die unabhangigen Anspruche 1 und 

2 des Hilfsantrags 3 nicht auf einer erfinderischen 

Tatigkeit im Sinne des Artikels 56 EPU. Sie sind daher 

aufgrund von Artikel 52 (1) EPU nicht gewahrbar. 

Die jeweiligen AnsprUche 2 bis 5 und 7 bis 10 des 

Hauptantrags und der Hilfsantráge la und lb hngen von 

dem betreffenden Anspruch 1 bzw. 6 ab und teilen deshaib 

deren Rechtsschicksal. 

Anderungen - Hilfsantrag 2 

5.1 	Der wâhrend des Beschwerdeverfahrens eingereichte 

Anspruch gern&Z Hilfsantrag 2 enth1t in seinem 

kennzeichnenden Teil die Angabe: I'dag das Verhàltnis von 

Notkühlleistung zu Nennleistung dem folgenden (d. h. dern 

in Fig. 8 angegebenen) Satz von Nukliddaten entspricht." 

Die ursprUnglichen Anmeldungsunterlagen enthalten 

hingegen weder einen expliziten Zahienwert eines mit 

Hilfe der Daten der Fig. 8 berechneten Verhltnisses von 

Notkühlleistung zu Nennleistung noch irgendwelche 

Hinweise, in weicher Weise die NotkUhlleistung eines 

Kernreaktors aus der Nachzerfallswàrme des in ibm 

enthaltenen spaitbaren Materials hervorgeht. 

Es reicht nicht aus, daf - wie die BeschwerdefUhrerin in 

Pkt. Vu-a) vortràgt - die Bestinimung der Notkuhlleistung 

aus der zweifellos anhand der Of fenbarung der Anmeldung 

berechenbaren Nachzerfallswarme mit Hilfe des 

facbmànnischen Wissens möglich ist. Die nachtràgliche 
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Beanspruchung eines soichen Merkmals ist vielmehr nur 

zulássig, wenn der Facbmann erkennen kann,. dais diese 

Bestirninung als Bestandteil der Erfindung zum øachlichen 

lithait der ursprunglichen Anxneldungsunterlagen gehort. 

Das zur Bestimmung der NotkUhlleistung aus der 

Nachzerfallswárme erforderliche Fachwissen ist aber weder 

explizit noch durch einen Literaturhinweis in der 

ursprUnglichen Beschreibung angesprochen. 

5.2 	Seite 2, Zeilen 9 bis 15 der ursprUnglichen Beschreibung 

lauten: 

"Die 1984 und 1985 gUltigen Kernreaktor-Sicherheits-

bestirnmungen, wie die DIN-Norm 25463 (Juli 1982) und -die 

ANS-Norm ANSI/ANS-5.1-1979/1985, die Nachzerfal1swrme 

und damit letztlich die Mindest-Kuhileistung des 

Notkühlsystems eines Kernreaktors in Abhängigkeit von der 

Nennleistung des Reaktors, also der maximal zulassigen 

Nutzleistung, die dem Reaktor im normalen Betrieb 

entnommen werden darf, festlegen, beruhen auf 

verha1tnismàiig unsicheren Annahrnen." 

Dieser Text steilt eindeutig eine Wurdigung des Standes 

der Technik dar, auf dem die vorliegende Anineldung 

aufbaut. Die Karnrner vermag dem Argument der Beschwerde-

fuhrerin, gem&S Pkt.-c) nicht zu folgen, dag der 

vorstehende Text dem Fachmann die DIN-Norm 25463 

(Juli 1982) als zur Erfindung gehorige Rechenvorschrift 

für die Notkuhlleistung aus der Nacherfa11swrrne 

of fenbart. Die Kainmer hat sich überdies davon Uberzeugt, 

dais die DIN-Norm 25463 von Juli 1982 - wie die 

Beschreibung der vorliegenden Arimeldung selbst - 

ausschlieZlich die Berechnung der Nachzerfallswärme zum 

Inhalt hat und überdies auf die Berechnung von 

Nachzerfa11swrmen nicht rezyklierter Brennstoffe von 

Leichtwasserreaktoren beschrànkt ist. 

DT028591.D 



- 15 - 	 T285/91 

5.3 	Im Hinblick auf die in Punkt 5.1 und 5.2 dargelegten 

Sachverhalte kann es dahingestelit bleiben, ob die 

NotkUhlleistung von konstruktiven Daten unabhngig ist, 

vgl. Pkt.'VII-b). 

Aus den vorstehend in Pkt. 5.1 bis 5.3 genannten GrUnden 

geht der Gegenstand des Anspruchs des HiIfsantrags 2 uber 

den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich 

eingereichten Fassung hinaus und entspricht somit nicht 

den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPU. Der Anspruch 

des Hilfsantrags 2 ist daher nicht gewahrbar. 

Bei dieser Sachiage erachtet es die Kanmier als 

überflussig, auf die Frage der Neuheit des Anspruchs des 

Hilfsantrags 2 und einer ibm zugrundeliegenden 

erfinderischen Tatigkeit einzugehen. 

Exit gcheidungs forme]. 

Aus diesen Gründen wird entechieden: 

Die Beschwerde wird zurUckgewiesen. 

Die Geschàftsstellenbeamtin: 	 Der Vorsitzende: 

M. Beer 
	 H.J. Reich 
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